
Merkblatt Verwendung Gasgeräte 
an Veranstaltungen

Alle Gasgeräte (z. B. Gasgrills) an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen müssen über eine gültige 
Prüfung verfügen. Die Gasgeräte sind jährlich prüfen zu lassen. 

Betreiber*innen müssen Prüfvignette und Prüfzertifikat auf Verlangen vorweisen können. Vor jedem Einsatz 
ist die Checkliste »Gas« auszufüllen und allfällige Mängel sind zu beheben. Die geeigneten Löschmittel sind 
am Stand bereitzuhalten. 

Aus brandschutztechnischen Gründen gelten diese Vorschriften auf dem gesamten Stadtgebiet. Kontrollen 
an den Veranstaltungen erfolgen durch Schutz und Rettung Bern, Abteilung Feuerwehr, im Auftrag der Stadt 
Bern.

1   | Gesetzliche Grundlage 

 × Verordnung über Unfallverhütung VUV: Artikel 32c

 × EKAS-Richtlinie 6517: Artikel 16.2.2 

2  | Prüfungsablauf

 × Standbetreiber*innen lassen die Gasgeräte vor der Veranstaltung (mindestens jährlich) prüfen und sich 
die erfolgreich bestandene Prüfung mittels Vignette und der Ausstellung der Kontrollbescheinigung pro 
Gasgerät bestätigen.

 × Vor dem Einsatz der Gasgeräte ist die Checkliste »Gas« (siehe Rückseite) auszufüllen und 
Abweichungen sind zu beseitigen.

 × Vor der Veranstaltung überprüft Schutz und Rettung Bern im Auftrag der Stadt Bern, ob alle 
Auflagen gemäss Checkliste »Gas« eingehalten werden. Eine Nichterfüllung der Vorgaben kann zur 
Ausserbetriebnahme des Gasgeräts oder zur Schliessung des Verkaufsstandes führen.

3   | Notwendige Ausrüstung 

 × Bei der Verwendung einer Fritteuse am Verkaufsstand oder im Foodtruck muss eine intakte  
Löschdecke vorhanden und gut zugänglich aufgehängt sein.

 × Wenn Gasgeräte verwendet werden, muss ein oder mehrere geprüfte Pulverlöscher  
(gesamthaft 6 kg. Löschleistung) vorhanden sein.

4   | Häufige Fragen

 × Wie kann ich meine Flüssiggasgeräte prüfen lassen? 
Eine Liste der zugelassenen Gaskontrolleuren finden Sie  
online: www.arbeitskreis-lpg.ch

 × Wie lange ist eine Prüfung gültig? 
Für mobile Gasgeräte ist die Prüfung jährlich zu wiederholen.

 × Was mache ich wenn die Vignette nicht mehr lesbar ist? 
Es kann die Kontrollbescheinigung mit der Seriennummer der Vignette in  
Papierform oder elektronisch vorgelegt werden.

So sieht die 
Vignette aus.

Fragen? Fachbereich Vorbeugender Brandschutz 
031 638 98 13        vbb@srb.be.ch



Checkliste »Gas« bei Veranstaltungen
Bitte vor jedem Einsatz der Gasanlagen an Veranstaltungen ausfüllen.

1 | Allgemeines Ja Nein

Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit  
EU- Anschlüssen an Schweizer Gasflaschen und umgekehrt)

Ist mindestens eine Löschdecke an einem zentralen Standort so aufgehängt, dass die 
Löschdecke bei einem Ereignis nach unten herausgezogen werden kann?

Ist für Gasbrände (Brandklasse C) mindestens ein geprüfter Pulverlöscher (gesamthaft 6 kg.) 
vorhanden? 

Sind alle Gasgeräte mit einer gültigen Prüfvignette (max. 1 Jahr alt) gekennzeichnet und liegen 
Kontrollbescheinigungen (Papier oder digital) vor?

2 | Instruktion der Mitarbeitenden

Sind alle Bediener*innen vor der Inbetriebnahme instruiert worden? 

Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt? 

Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray)  

3 | Aufstellung der Gasflaschen

Sind die Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert? 

Werden Gasflaschen mit mind. 1 m Abstand zu Vertiefungen (Keller, Kanäle, Schächte, Gruben) 
aufgestellt?

Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden? 

Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mind. 2 m vom Verbrauchsgerät 
entfernt, diebstahlsicher gelagert? 

Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen gegen mechanische Beschädigung geschützt?  

4 | Schläuche

Werden nur für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z. B. orange oder schwarz) verwendet?

Weisen die Schläuche keine Schäden (mechanisch, thermisch, Alterung, Reparaturen) auf? 
(z. B. Risse, Verfärbungen, Klebeband)

Ist das Ablaufdatum (Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten?  

Standbetreiber*in

Standnummer Anlass / Ort

Datum  Unterschirft

* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die betroffenen Gasgeräte 
resp. Verkaufsstände bis zur Behebung des Mangels nicht 

betrieben werden.


